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Das Mindestlohngesetz (MiLoG) sieht für abhängig Beschäftigte ab dem 
1.1.2015 einen Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts von mindestens 
8,50 € brutto je Zeitstunde vor. Mit Beschlüssen vom 1.7.2015 hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) 3 Verfassungsbeschwerden gegen das Min-
destlohngesetz nicht zur Entscheidung angenommen, da sie sich als unzu-
lässig erwiesen haben. 

1. Arbeitgeber mit Sitz im In- und Ausland sind verpfl ichtet, ihren im Inland beschäf-
tigten Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Mindestlohns zu 
bezahlen. Des Weiteren enthält das MiLoG Meldepfl ichten gegenüber der Zollver-
waltung sowie Dokumentationspfl ichten. Eine Verfassungsbeschwerde von 14 aus-
ländischen, auch im Inland tätigen Transportunternehmen genügt nach Auffassung 
des BVerfG nicht dem Grundsatz der Subsidiarität, denn die Unternehmen sind ge-
halten, sich zunächst an die Fachgerichte zu wenden. 

2. Jugendliche (bis 18 Jahre) ohne abgeschlossene Berufsausbildung haben keinen 
Anspruch auf Mindestlohn. Dagegen wandte sich ein 17-jähriger Arbeitnehmer in 
der Systemgastronomie, der eine Verletzung des Grundgesetzes rügt, weil Volljährige 
für dieselbe Tätigkeit den gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Auch hier müssen nach 
Auffassung des BVerfG zunächst die Fachgerichte entscheiden. 

3. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die zeitlich verzögerte Einführung des Mindest-
lohnes für Zeitungszusteller war mangels hinreichender Angaben zur tatsächlichen 
Situation nicht genügend substantiiert und deswegen ebenfalls als unzulässig er-
klärt worden.

Anmerkung: In einer Pressemitteilung vom 1.7.2015 teilt der Deutsche Steuerberater-
verband mit, dass nach einer Ankündigung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales die Regelungen zu den Aufzeichnungspfl ichten im Wege einer Rechtsverordnung 
gelockert werden sollen. So soll die Pfl icht zur Aufzeichnung der Arbeitszeiten nur für 
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Arbeitnehmer gelten, deren regelmäßiges monatliches Entgelt unter 2.000 € liegt (der-
zeit 2.958 €); mitarbeitende Familienangehörige sollen von den Aufzeichnungspfl ich-
ten vollständig ausgenommen werden. Die Haftung des Auftraggebers soll auf Fälle 
begrenzt werden, in denen ein Unternehmer eigene vertragliche Pfl ichten an andere 
Unternehmen weiterreicht.

Steuerpfl ichtige können 2/3 der Aufwendungen, höchstens 4.000 € je Kind, 
für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt gehörenden Kindes, 
welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, steuerlich als Son-
derausgaben ansetzen. Dies gilt jedoch nicht für Aufwendungen für Unterricht, die Ver-
mittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetätigungen. 

Die Kosten für die Kinderbetreuung können nur dann steuerlich berücksichtigt wer-
den, wenn die Zahlungen auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht und nicht in 
bar beglichen wurden. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen 
eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist. Das hat der Bundesfi -
nanzhof mit Urteil vom 18.12.2014 festgelegt.

Anders als bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z. B. Ko-
chen, Raum- und Wäschepfl ege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis von Kin-
derbetreuungskosten nicht danach, ob diese im Rahmen eines geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses oder auf einer anderen Basis erbracht werden. 

Aufwendungen für die Modernisierung des Badezimmers gehören nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Münster (FG) vom 18.3.2015 anteilig zu 
den Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, wenn sie wesentlich 
sind und den Wert des gesamten Wohnhauses erhöhen. Das häusliche Ar-
beitszimmer war im Urteilsfall Teil des Betriebsvermögens. 

Nach Auffassung des FG sind die Renovierungs- bzw. Modernisierungskosten anteilig 
– im entschiedenen Fall zu 8 % – dem Arbeitszimmer des Steuerpfl ichtigen zuzurech-
nen. Durch die Modernisierung des Badezimmers wurde derart in die Gebäudesubstanz 
eingegriffen, dass der Umbau den Wert des gesamten Wohnhauses erhöht. Der anteilige 
Betriebsausgabenabzug ist zudem geboten, um Wertungswidersprüche zu vermeiden. 
Bei einer späteren Entnahme aus dem Betriebsvermögen würde ein Anteil von 8 % des 
Gebäudewertes als zu versteuernder Entnahmewert angesetzt. 

Die vorgenommene Modernisierung des Badezimmers erhöhe dauerhaft den Gebäude-
wert und damit auch den Entnahmewert. Außerdem müssten Wertungswidersprüche 
im Vergleich mit anschaffungsnahen Herstellungskosten vermieden werden. Hätten die 
Steuerpfl ichtigen die Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der ersten 3 Jahre nach 
der Anschaffung des Wohnhauses durchgeführt, wären die Kosten als anschaffungsna-
he Herstellungskosten über die Gebäudeabschreibung anteilig als Aufwendungen des 
Arbeitszimmers zu berücksichtigen gewesen. 

Anmerkung: Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat das FG die 
Revision zum Bundesfi nanzhof zugelassen (BFH-Az VIII R 16/15).

Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur steuerlichen Berück-
sichtigung von Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträgen sind die Beiträge 
zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine Absicherung 
auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsicherung) in vollem 
Umfang als Sonderausgaben abziehbar. 

Nunmehr entschied als Erstes das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit Urteil vom 
28.4.2015, dass der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausga-
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benabzug nicht um Zahlungen zu kürzen ist, die von der Krankenkasse im Rahmen eines 
„Bonusprogramms“ geleistet werden. 

Bei dem im entschiedenen Fall durchgeführten Bonusprogramm erhalten diejenigen, 
die bestimmte Vorsorgemaßnahmen (z. B. Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt 
haben, am Jahresende einen Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 € jährlich zu 
ihren Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zahlen und nicht im Versiche-
rungsumfang enthalten sind (z. B. Massagen, homöopathische Arzneimittel, Nahrungs-
ergänzungsmittel, Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge wie z. B. 
Fitness-Studio oder Sportverein).

Im Übrigen sei – so das FG – auch das Bundesministerium der Finanzen der Auffassung, 
dass Basis-Krankenversicherungsbeiträge nur durch Beitragsrückerstattungen bzw. Bo-
nuszahlungen gemindert werden könnten, „soweit sie auf die Basis-Absicherung ent-
fallen“ würden. 

Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Revision zum Bundes-
fi nanzhof zugelassen, weil noch keine Entscheidung desselben dazu vorliegt, ob der 
Sonderausgabenabzug für Beiträge eines Steuerpfl ichtigen zur Basis-Krankenversiche-
rung um Bonuszahlungen der hier vorliegenden Art gekürzt werden darf.

Alleinstehende Steuerpfl ichtige können einen Entlastungsbetrag in Höhe 
von 1.308 €* im Kalenderjahr steuerlich geltend machen, wenn zu ihrem 
Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ihnen ein Kinderfreibetrag 
oder Kindergeld zusteht. Die Zugehörigkeit zum Haushalt wird angenom-

men, wenn das Kind in der Wohnung des alleinstehenden Steuerpfl ichtigen gemeldet 
ist. Ist ein Kind bei mehreren Steuerpfl ichtigen gemeldet, steht der Entlastungsbetrag 
demjenigen Alleinstehenden zu, der die Voraussetzungen auf das Kindergeld oder einen 
Kinderfreibetrag erfüllt.

Liegen die Voraussetzungen für einen Entlastungsbetrag vor, begründet die Meldung 
eines Kindes in der Wohnung eines Alleinerziehenden eine unwiderlegbare Vermutung 
für die Haushaltszugehörigkeit des Kindes. So entschied der Bundesfi nanzhof (BFH) mit 
Urteil vom 5.2.2015. 

In dem entschiedenen Fall war die Tochter in der Wohnung ihres Vaters gemeldet, lebte 
aber in einer eigenen Wohnung. Nach der BFH-Entscheidung kann der Alleinerziehende 
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den steuerlichen Entlastungsbetrag auch 
dann beanspruchen, wenn das Kind tatsächlich in einer eigenen Wohnung lebt.

*Anmerkung: Am 18.6.2015 hat der Bundestag das Gesetz zur Anhebung des Grundfrei-
betrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags beschlossen. 
Danach soll sich u. a. der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ab dem Jahr 2015 von 
bisher 1.308 € auf 1.908 € und für jedes weitere Kind um zusätzliche 240 € erhöhen. 

Steuerbescheide des Finanzamts gelten grundsätzlich nach 3 Tagen nach 
ihrer Aufgabe per Post als beim Empfänger zugestellt. 

Schreiben vom Finanzamt: Bestreiten Steuerpfl ichtige die Zustellung in-
nerhalb dieser Drei-Tages-Frist und bringen sie Tatsachen vor, die eine ver-

spätete Zustellung wegen des Poststreiks glaubhaft erscheinen lassen, beginnen Fristen, 
z. B. für Einsprüche, ab dem vom Steuerpfl ichtigen angegebenen Zeitpunkt. Dies ist der 
Fall, wenn der Poststreik für den Zustellbezirk oder anderweitige Störungen der Postzu-
stellung geltend gemacht werden können.
 
Schreiben an das Finanzamt: Ist die Dienstleistungsfähigkeit der Post als solche infrage 
gestellt und die Verzögerung vorauszusehen, ist es dem Bürger laut Gesetz zumutbar, 
auf andere, sicherere Übermittlungswege zurückzugreifen (z. B. Einwurf in den Behör-
denbriefkasten, Fax o. Ä.). Im aktuellen Falle wurde bereits im Vorfeld ausführlich in 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.08.2015

Gewerbesteuer, Grundsteuer 17.08.2015

Sozialversicherungsbeiträge 27.08.2015

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %.     
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2015: Mai = 107,1; April = 107,0; März = 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5; 
2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7; September = 107,0
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

den Medien über den Poststreik berichtet. Daher gelten hier Fristversäumnisse durch 
verspätet beim Finanzamt eingehende Briefe als selbst verschuldet.

Das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22.12.2014 hat 
die Regelung bezüglich der Anrechnung von ausländischen Steuern auf die 
deutsche Einkommensteuer geändert und damit dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 28.2.2013 Rechnung getragen.

Danach ist bei unbeschränkt Steuerpfl ichtigen die festgesetzte und gezahlte ausländi-
sche Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus 
diesem Staat entfällt. 

Das Bundesfi nanzministerium weist nunmehr in einem Schreiben vom 4.5.2015 darauf 
hin, dass Steuerfestsetzungen, die hinsichtlich der Anwendung der Regelung vorläufi g 
durchgeführt wurden, von Amts wegen zu ändern und insoweit für endgültig zu erklären 
sind, falls die Anwendung der Neuregelung zu einer Verminderung der bisher festgesetz-
ten Einkommensteuer führt. 

In den übrigen Fällen ist eine vorläufi g durchgeführte Steuerfestsetzung insoweit nur 
auf Antrag des Steuerpfl ichtigen für endgültig zu erklären. 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Verlust aus der Auf-
lösung von Kapitalgesellschaften, wenn der Gesellschafter innerhalb der 
letzten 5 Jahre unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % am Kapital 
der Gesellschaft qualifi ziert beteiligt war und er die Beteiligung in seinem 
Privatvermögen hielt. 

Als in diesen Verlust einzubeziehende nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-
gung kommen nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf vom 10.3.2015 
Leistungen des GmbH-Gesellschafters aus einer für Verbindlichkeiten der Kapitalgesell-
schaft eingegangenen Bürgschaftsverpfl ichtung in Betracht, wenn die Übernahme der 
Bürgschaft durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und die Rückgriffsforderung 
gegen die Gesellschaft wertlos ist. Maßgebend ist, ob die Bürgschaftsinanspruchnahme 
schuldrechtlich oder gesellschaftlich veranlasst war. 

Im entschiedenen Fall war die Bürgschaftsübernahme gesellschaftlich veranlasst. Die 
Bank und die Sparkasse bestanden auf der Übernahme der Bürgschaft. Sie waren ohne 
die Bürgschaft nicht bereit, der GmbH die Darlehen zu gewähren. Die GmbH benötigte 
die Darlehen für die von ihr geplanten Investitionen.
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